
Neue Justiz 4/89 127

wortung für die Gestaltung der Integrationsbeziehungen er
geben sich neue Anforderungen an das internationale Ver
tragsrecht. Anwendungsbereich und Funktionen der inter
nationalen Wirtschaftsverträge verändern sich in quantita
tiver und qualitativer Hinsicht.

Der Anwendungsbereich der Verträge erstreckt sich nicht 
nur auf die traditionellen gegenseitigen Warenlieferungen, 
sondern erfaßt in zunehmendem Maße auch die langfristige, 
komplexe Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsorgani
sationen bei der Wissenschafts- und Produktionskooperation 
sowie die gemeinsame Investitions- und Absatztätigkeit. Die 
Funktion der Wirtschaftsverträge geht über die exakte Fest
legung der. gegenseitigen Liefer- und Leistungsverpflichtun
gen hinaus; sie besteht auch in der rechtlich verbindlichen 
Ausgestaltung der vielfältigen Koordinierungshandlungen so
wie der Informations- und Konsultationsbeziehungen der 
Wirtschaftsorganisationen. Damit die Wirtschaftsorganisatio
nen ihre neuen Aufgaben als eigenständige Subjekte der in
ternationalen Plankoordinierung mit hoher Effektivität er
füllen können, ist die Entwicklung neuer Vertragsformen so
wie die Nutzung vielfältiger Vertragsstrukturen und -kombi- 
nationen notwendig.

Die Ständige Kommission des RGW für Rechtsfragen för
dert und unterstützt den Prozeß der Intensivierung interna
tionaler Vertragsbeziehungen der Wirtschaftsorganisationen 
dadurch, daß sie für die Ausarbeitung bzw. für die Überar
beitung vertragsrechtlicher Normen und allgemeiner Bedin
gungen der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit sowie für die Herausgabe von Anleitungs
materialien und Musterverträgen sorgt. Diese Aufgaben wer
den auf der Grundlage langfristiger, vom Exekutivkomitee 
des RGW bestätigter Arbeitspläne realisiert.

Als einen entscheidenden Schritt zum weiteren Ausbau 
der vertragsrechtlichen Grundlagen betrachtet die DDR-Dele- 
gation in der Ständigen Kommission die Schaffung von all
gemeinen vertragsrechtlichen Bestimmungen für alle Wirt
schaftsverträge, die zwischen den Wirtschaftsorganisationen 
der RGW-Länder abgeschlossen werden. Durch eine Basis
regelung für alle Vertragstypen soll eine einheitliche Ge
staltung der allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsätze in 
allen RGW-Regelungen und damit in der Vertragspraxis er
reicht werden. Das wird zu einer Erhöhung der Rechtssicher
heit in den Vertragsbeziehungen und zugleich zur Rationali
sierung der internationalen Vertragspraxis beitragen.

Neben dieser vertragsrechtlichen Basisregelung, deren Er
arbeitung einen längeren Zeitraum erfordert, wird die Aus
arbeitung neuer Allgemeiner Bedingungen für einzelne Ver
tragstypen geprüft. So wird angestrebt, den vorhandenen 
Musterregelungen für Verträge der wissenschaftlich-techni
schen Zusammenarbeit (WTZ-Verträge) zwischen Organisa
tionen und Forschungseinrichtungen der RGW-Länder da
durch eine neue Regelungsqualität zu verleihen, daß Allge
meine Bedingungen für WTZ-Verträge ausgearbeitet wer
den.7

Die seit Jahren erhobene Forderung nach konsequenter 
Anwendung der Vertragsform für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Forschung und Entwicklung soll durch die 
Schaffung verbindlicher Vorschriften normativen Charakter 
erhalten; zugleich soll auf diese Weise die Ökonomisierung 
der WTZ-Beziehungen unterstützt werden. Dabei kommt es 
darauf Ein, den spezifischen Merkmalen wissenschaftlich-tech
nischer Leistungen und Ergebnisse, für die auf Grund ihres 
schöpferischen Charakters hohe Risikofaktoren sowie Beson
derheiten der Wertbildung und der Aneignung kennzeichnend 
sind, durch adäquate juristische Prinziplösungen zu ent
sprechen.

Überarbeitung Allgemeiner Bedingungen
für Produktionskooperation und Warenlieferungen

Bei der Vervollkommnung der vertragsrechtlichen Grund
lagen besitzt die Überarbeitung, Ergänzung und Präzisierung 
von Allgemeinen Bedingungen große Bedeutung. Dabei hat 
sich die Analyse der in der Vertragspraxis gesammelten Er
fahrungen als eine unverzichtbare Voraussetzung erwiesen,

um die Übereinstimmung mit den neuen Entwicklungserfor
dernissen der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung zu 
sichern und den Integrationspartnern Regelungen zur Ver
fügung zu stellen, die ihren Interessen optimal entsprechen.

Unter diesem Gesichtspunkt werden die Allgemeinen Be
dingungen für die Spezialisierung und Kooperation der Pro
duktion zwischen den Organisationen der Mitgliedsländer des 
RGW (ABSK/RGW), bestätigt vom Exekutivkomitee des RGW 
am 18. Januar 19798, die in den europäischen Mitgliedsländern 
des RGW seit dem 1. Januar 1980 in Kraft sind, einer Über
prüfung unterzogen. Die Ausarbeitung der ABSK/RGW er
folgte in den 70er Jahren, in denen die zwischenzweigliche 
Produktionsspezialisierung von Finalerzeugnissen die domi
nierende Form der Arbeitsteilung zwischen den Wirtschafts
organisationen war. Unter den Bedingungen der 90er Jahre 
wird das Gesicht der internationalen Spezialisierung und Ko
operation der Produktion zunehmend von einer breiten Ent
faltung der innerzweiglichen Produktionskooperation geprägt, 
die eng mit der Wissenschaftskooperation verbunden und auf 
die gemeinsame Herstellung neuer Technik-Generationen ge
richtet ist. Es wird daher erforderlich sein, das juristische 
Regelungsmodell des Vertrages über die Spezialisierung und 
Kooperation diesen veränderten ökonomischen Bedingungen 
anzupassen.

Einen ersten Schritt zur juristischen Erfassung der Spe
zifik der internationalen Produktionskooperation ist die Stän
dige Kommission des RGW für Rechtsfragen im Dezember 
1987 mit der Herausgabe einer „Praktischen Anleitung zur 
Ausgestaltung von Verträgen für einzelne Arten der inter
nationalen Produktionskooperation zwischen den Wirtschafts
organisationen der Mitgliedsländer des RGW“9 10 gegangen. 
Dieser Leitfaden enthält zahlreiche Empfehlungen und Vor
schläge für die Vorbereitung, den Abschluß und die inhalt
liche Ausgestaltung von Verträgen über die internationale 
Produktionskooperation, die von den Wirtschaftsorganisatio
nen nach eigenem Ermessen genutzt werden können. Bei einer 
Neufassung der ABSK/RGW wird zu prüfen sein, inwieweit 
den Orientierungen, die sich in der Vertragspraxis bewährt 
haben, normativer Charakter verliehen werden kann.

Von besonderem Gewicht und ökonomischer Relevanz beim 
Ausbau des RGW-Vertragsrechts ist die einheitliche recht
liche Regelung des Außenhandelsliefervertrages, der in seinem 
Grundmodell bereits im Jahre 1958 in einer multilateral ein
heitlichen direkten Spezialregelung, den Allgemeinen Bedin
gungen für die Warenlieferungen zwischen den Organisatio
nen der Mitgliedsländer des RGW (ALB/RGW), verbindlich 
ausgestaltet wurde. In den Folgejahren wurden diese All
gemeinen Lieferbedingungen wiederholt vervollkommnet und 
neuen Außenhandelserfordernissen angepaßt. Die erste um
fassende Neuregelung stammt aus dem Jahre 1968; weitere 
Änderungen wurden 1975 und 1979 vorgenommen. Zur Zeit 
gelten die ALB/RGW 1968/1975 i. d. F. von 1979.1°

Ein erklärtes Ziel der Neufassungen der ALB/RGW war 
es, die materielle Verantwortlichkeit der Wirtschaftsorgani
sationen für die Nichterfüllung bzw. nicht gehörige Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus den Außenhandelslieferverträgen 
zu verstärken sowie durch die Ausfüllung von Regelungs
lücken die Notwendigkeit des Rückgriffs auf das nationale 
Recht des Verkäuferlandes als Subsidiärstatut einzuschrän
ken.

Die jüngste Neufassung der Lieferbedingungen, die ALB/ 
RGW 1968/1988, die auf der 129. Sitzung des Exekutivkomitees 
des RGW (Oktober 1988) gebilligt wurde und am 1. Juli 1989 
in Kraft treten soll, enthält neben einer neuen, übersicht
licheren Struktur inhaltliche und redaktionelle Ergänzungen
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